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40~ Beiblatt 

430/J 

de~ Abg. Her z e 1 e 

an die :Bundesregierung, 

f;5."Feber 1956 

S t end e b [t eh, DJ:'" Pf e i f e r und Genosson 

betruffond eine Reform des Disziplinarverfr,hnms nach der Dienatpr'~~','~;'t·t::. .. 

Die Dienstpragmatik ist ein Gesetz, das ncch aus der Zeit der Monarchie stammt, 

und stmet daher einen Ge:i.st, der mit c1omokrc.tisoh-republikallischer Gesinnung unvor·~ 
, I.. 

einbar ist. Es sind beim dorzeit geltenden Disziplinarverfahren folgende Hauptmängol 
I 

fostzustollen: Vor allem fehlt eirl.e ausdrückliche Bestimmung über die Verjähl"l.1l1€: von 

Diaziplinarverfehlungen. Dies stellt eine Unbilligkeit d'ar .. Sogar im allgemeinen 

St.:rafgesetz sind fürVerbrechon, einschließlich des Verbrechens des Mordos;1 VGr,~ 

jähru..."'lgsfristen vorgesehen~wogegon theoretisch bei auch dem ger~sten :Disz lpliuar­

v0,-~gehon eine solche nie ointritt, sodaß theoretisch eine disziplinäre Verfolgungs .. 

·,~'l[;mdlu.ng längerhin unternommen werden kann als beim Verbrechen des Mordes" Es 

ist nun leider die Unsitte eingerissen, gestützt auf diese Unverjährbarkeit von 

Disziplinarverfohlungen auch nach Jahren einen solchen Fall auszugrabon und anzu,·, 

kl~g0n, ein Vorgehen, das eigentlich nur mehr einen Racheakt an einem Beamten dar­

stellt, der aus irgendeinem Grunde gemaßregelt werden muß,wozu aber die H~ndhabe 

fehlt~ 

Es besteht außerdem im Disziplinarverfahren die Möglichkeit, trotz VorlicGena 

, einer Anzeige bzw,J eines Verdncht"grund;,;;s ein Disziplinarv'erfahrcn nicht einzuleiten. 

l~uf diese Art werden disziplinär belast~tG Beamte Itgehalten", nur deshalb, weil der 

zuständige Amtsvorstand - meist aus parteipolitischen Gründen - ein Disziplinarver-, 

fahre~ nicht wünscht. Demgegenüber wäre ein Verfahren einzuführon, das den ]iszipli­

naranwalt verpflichtet, auch nicht formelle DiszipJ..inaranze:i.gcn~ beispiolswcise sol~ 

ehe, die durch Amtsverf~hlung Geschädigte erstatten, aufzugrelfen, uas heute v,?llig 

unmöglich ist, da nur der Amtsleiter eine formelle DisziplinarE\J:lzoigo erstatten ~nn. 

In diesem Zusammenhang müsste auch eine Art Subsidiaranklage dos Geschädigten 

nrl.ch dem Vorbilde der strafprozeßor'lnung eingerichtet werden, um judo unsachliche 

l~tshandlung in Disziplinarsachen (Unterdrückung des Vorfahrons durch don Amt~v~­

stc.nd) aus~usdlliessen. 

Besonders reformbedürftig sind die Disz."!.pli..· .. la'I'kommissionen, d 10 von den Amts.,. 

vorständen ernannt werden und demen keine richtorJ.iche Unabhängigkeit zukommt .. ~ 

trotzdem 1st eine lrnrufilng dGS VC::r7le,"ltungsgorichtshofes in Disziplinarsachen gemäß -. 
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41. Beibla.tt . :Beiblatt ~ur' ParlamentskorrespondeM 

.A:rt.13; .. Z.2. der Jund~sverfa.ssung unzulässig .... ; das. !>isliplina.rverfa.hren leidet· 
also darM, daß es nicht richteJ<"lich überpl"Üft werden ka.nn. 

~ie.D1enstenthcbungen während des Disziplinarverfahrens sind ~h oft 
Ullsadhlicb erfolgt. Belastete .:Beamte,dcren Schuld ein4eutigteststcht, werden 
nicht enthoben?" weil sie politisch oosseranges<Jhrieben 1I.ind ... in anderon Fällon wir'd 

\ '. . 
die Dienstentheb~ wegen jeder Kleinigkeit ausgesPl'Qchen -; del'ngegonüber wäJ,tc 

vorzuschlagen,die Dienstenthebungen während eines, Disziplinarverfahrens der Diszi. 
plinarkommissic)l1 selbst YOl'zubehalten. 

Die Stellung' des l>isziplinaranwaltes wäre' zu verstiil'ken, er W'ä:ret\.~:iS$O 
Zait ~ etwa. 5 Jahre ... f~ una.bberufba.rzu erklären. 

Die unterzeichneten Abgeordneten stellen d4her an die österreich ische 
Bundesregierung die 

1, l~t die österre1chische Bundesregierul1g berei~, dem Hause ehestens 
den Entwurf eines Bundesdise1p11~rges~tzes vorzulegen, dae unter Aufhebung älterer 

Vorschriften die von den gefert.1gten l1.bgeordneten vorgeSChlagenen Reformen durch-

führen würde " 

2. Ist die österrei~hische :Bundes:regie.l"Ul'Sg insbe$ondere ber~it, eine 

Just1zmäßigkoit des Disziplinarverfahrens durchz\rl'Uhr0!). und die .AnrUfung des Ver .. 

'ualtungsgeriohtshofes in D1s~1plinarsachen einzuführen? 

, . 
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